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RS OGH 1985/10/8 10Os117/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1985

Norm

StGB §127 A

Rechtssatz

Pfandscheine sind nach herrschender Lehre und Rechtsprechung diebstahlsfähige Gegenstände. Daß der Bestohlene

unter Umständen durch eine Sperre des gestohlenen Pfandscheins dessen Verwertung verhindern kann, ändert nichts

an der Wertträgereigenschaft im Zeitpunkt der Wegnahme.
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